
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/12/10 1N55/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1954

Norm

dZPO §328 Abs1 Z2

JN §76 Abs3 Z1

Rechtssatz

Da der Beklagte deutscher Staatsangehöriger ist und am Scheidungsverfahren nicht selbst beteiligt, sondern in ihm

nur durch einen Abwesenheitskurator vertreten war, sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anerkennung des

Urteiles in seinem Heimatstaat nicht gegeben. Eine derartige Feststellung ist auch von der Landesjustizverwaltung

Hamburg am 10.08.1953, Z 346 E - 2 c/1/6, getroffen worden.
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